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Wege oder Gewässer dem Eigentümer eine einmalige 
Entschädigung, wenn eine dauernde wesentliche Be
einträchtigung eingetreten ist.

(2) Die Entschädigung soll die wirtschaftlichen Nach
teile ausgleichen und nach Anhören der zuständigen 
örtlichen Organe der staatlichen Verwaltung festgesetzt 
werden.

§ 20
N utzungs besch eid

(1) Vor der Nutzung von Grundstücken nebst Zu
behör sowie nichtöffentlichen Straßen, Wegen oder Ge
wässern ist den Eigentümern oder sonst Berechtigten 
ein schriftlicher Nutzungsbescheid zu erteilen. Ein Nut
zungsbescheid wird nicht erteilt, wenn vom Ministe
rium für Post- und Fernmeldewesen mit zentralen Or
ganen der staatlichen Verwaltung Vereinbarungen über 
die Nutzung gemäß § 16 abgeschlossen worden sind.

(2) Der Nutzungsbescheid hat Umfang und Dauer der 
Nutzung die Entschädigung sowie die Rechtsmittel
belehrung zu enthalten. Dem Nutzungsbescheid ist eine 
Skizze beizufügen, aus der die Lage der Ubertragungs
wege zu ersehen ist.

(3) Für den Erlaß des Nutzungsbescheides ist das Amt 
der Deutschen Post zuständig, in dessen Bereich die zu 
nutzenden Grundstücke sowie nichtöffentlichen Stra
ßen, Wege oder Gewässer liegen. Sind mehrere Ämter 
der Deutschen Post beteiligt, wird die Zuständigkeit 
vom übergeordneten Organ festgesetzt.

§ 21 
Rechtsmittel

Gegen den Nutzungsbescheid ist die Beschwerde zu
lässig (§ 55).

§ 22
Beendigung der Nutzung

(1) Die Nutzung durch die Deutsche Post endet
1. mit Ablauf der im Nutzungsbescheid oder der in 

den Vereinbarungen angegebenen Frist;
2. vorzeitig, wenn bauliche Änderungen an genutzten 

Grundstücken, Straßen, Wasserstraßen, Wegen oder 
Gewässern aus vojkswirtschaftlichen Gründen es 
erfordern und Änderungen oder Verlegungen der 
Anlagen der Deutschen Post nicht ausreichend sind.

(2) Die Deutsche Post ist verpflichtet,
1. bei Beendigung der Nutzung ihre Anlagen zu be

seitigen;
2. den Nutzungsbescheid zu ändern, wenn sie ihre An

lagen ändert oder verlegt.
(3) Die Kosten für das Beseitigen, Ändern oder Ver

legen trägt bei volkseigenen Grundstücken nebst Zu
behör, Straßen, Wasserstraßen, Wegen oder Gewässern 
der nach den gesetzlichen Bestimmungen oder den An
weisungen der Staatlichen Plankommission hierzu Ver
pflichtete. In allen anderen Fällen trägt die Kosten die 
Deutsche Post.

A b s c h n i t t  V 
Schutzreeht

§ 23
Beeinflussungen von Fernmeldeanlagen

(1) Fernmeldeanlagen sind so zu errichten und zu be
treiben, daß sie keine Beeinflussungen untereinander 
hervorrufen. Beeinflussungen sind Gefährdungen oder 
unzulässige Störungen.

(2) Anlagen, die nicht für die Nachrichtenübermitt
lung bestimmt sind, dürfen Fernmeldeanlagen nicht be
einflussen.

(3) Treten Beeinflussungen auf, sind sie unverzüglich 
zu beseitigen.

§ 24
Schutzmaßnahmen

(1) Zur Beseitigung der Beeinflussungen von Fern
meldeanlagen sind geeignete Schutzmaßnahmen zu 
treffen. Hierzu gehört auch das Anbringen und In
standhalten von* Schutzeinrichtungen.

(2) Die im Abs. 1 vor geschriebenen Schutzmaßnah
men sind bei später errichteten oder später geänderten 
Anlagen von ihrem Rechtsträger oder Besitzer zu tref
fen. Ist es wirtschaftlicher, diese Schutzmaßnahmen an 
früher errichteten Anlagen zu treffen, ist der Rechts
träger oder Besitzer der früher errichteten Anlage 
hierzu verpflichtet.

(3) Die Kosten für Schutzmaßnahmen und für Schutz
einrichtungen, deren Anbringen, Ändern oder Instand
halten trägt der Rechtsträger oder Besitzer der später 
errichteten oder später geänderten Anlage. Beim Zu
sammentreffen volkseigener Anlagen trägt die Kosten 
der nach den gesetzlichen Bestimmungen oder den An
weisungen, der Staatlichen Plankommission hierzu Ver
pflichtete.

§ 25 
Entstörung

(1) Die im § 23 Abs. 2 genannten Anlagen unterliegen 
einer besonderen Entstörungspflicht, wenn sie

1. ihrer technischen Verwendung gemäß dazu be
stimmt sind, elektromagnetische Schwingungen 
oberhalb von 10 kHz zu erzeugen oder zu verwen
den (Hochfrequenzanlagen) oder

2. solche Schwingungen als Nebenwirkung erzeugen.
(2) Entstörungspflichtig sind auch Fernmeldeanlagen, 

wenn sie unbeabsichtigte Hochfrequenzschwingungen 
erzeugen.

(3) Die Rechtsträger oder Besitzer entstörungspflich
tiger Anlagen sind verpflichtet, auf ihre Kosten Ent
störungsmaßnahmen an ihren Anlagen zu treffen und 
die erforderlichen Störschutzeinrichtungen anzubringen 
und instand zu halten.

(4) Das Herstellen von Hochfrequenzanlagen bedarf 
der Genehmigung des Ministers für Post- und Fern
meldewesen. Für die Fertigung von Hochfrequenz
anlagen ist die Abnahmebestätigung des der Fertigung 
zugrunde gelegten Musters durch das Ministerium für 
Post- und Fernmeldewesen erforderlich.

(5) Das Betreiben von Hochfrequenzanlagen ist an- . 
meldepflichtig.

(6) Für das Erlöschen von Genehmigungen gelten die 
Bestimmungen des § 14.

§ 26
Schutz durch Stillegen von Anlagen

Werden Beeinflussungen nicht oder unzureichend be
seitigt, kann die Deutsche Post verlangen, daß beein
flussende Anlagen stillgelegt werden. Kommt der 
Rechtsträger oder Besitzer der stillzulegenden Anlage 
diesem Verlangen nicht nach, kann die Deutsche Post 
die beeinflussende Anlage versiegeln. Sollen Anlagen 
stillgelegt werden, die volkswirtschaftlich wichtigen 
Interessen dienen, bedarf es der Einwilligung des Lei
ters des zuständigen Organs der staatlichen Verwal
tung.


